
RDM-Informationsdienst für Sachverstand! 

Tabelle zu HOAI § 34 (1) in DM und in € 

(Roland R. Vogel, Berlin) 

Obwohl die DM noch das vertraute und allgemein 

akzeptierte Zahlungsmittel ist: Die Währung der 

Zukunft ist der Euro. Der € kommt, und zwar 

bald! Vorausschauende Sachverständige weisen 

auch jetzt den Wert der von ihnen beurteilten Ob 

jekte neben dem (erwarteten) DM-Betrag schon 

in € aus. Auch heute ist es zulässig und zum 

Teil auch üblich, Sachverständigen-Rechnungen 

in € zu erstellen. Überfällig ist eine Tabelle zum 

allgemeinen Gebrauch, die die HOAI für den Wert-

Ermittler in das Euro-Land führt. Diese wird hier 

vorgelegt. 

Nachteilig ist, daß die Tabelle zu § 34 (1) HOAI 

sozusagen eine „handgestrickte" Aufstellung ist, 

die nicht einer bestimmten Funktions-Gleichung 

folgt. Sie gibt als sinnvoll angesehene Sprünge 

zwischen den einzelnen aufgeführten Wertstufen 

an. Das nachfolgende Diagramm zeigt den der 

zeitigen Verlauf der Mittelwerte der einzelnen Ho 

noraransätze der HOAI: 

HOAI Normalstufe, Mittelwert 
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Wörtstufen 

IOAI Normalstufe, Mittelwert 

Zwischenwerte lassen sich - wie auch bisher -

nicht aufgrund einer Formel angleichen, sondern 

nur durch lineare Interpolation. So mußte entspre 

chend auch die nachfolgende Tabelle aufgebaut 

werden. 

Die Mehrzahl der Sachverständigen schätzt ihre 

Leistung so ein, daß der „von-Wert" der Normal 

stufe nicht der Mindest-Maßstab für ihre Leistung 

ist. Eine Leistung mittlerer Art. so das Argument, 

erfordert auch den Mittelsatz. Sie gehen vom 

Mittelwert der Normalstufe aus. Daher wird hier 

auch eine Spalte eingefügt, die den Mittelwert 

ausweist - ermittelt ebenfalls durch lineare Inter 

polation. 

Werte, die ab Beginn des kommenden Jahres 

für dann anfallende Wertermittlungsstichtage er 

mittelt werden, müssen in € ausgewiesen werden. 

Hierfür wurde die zweite Tabelle erstellt, die auch 

die Wertangaben in € enthält. Sie ergibt sich aus 

den Daten, die aus der gültigen HOAI-Tabelle 

gewonnen werden konnten. Auch hier werden 

Zwischenwerte linear interpoliert. 

Die nachstehenden Tabellen ergeben sich aus der 

sorgfältigen Analyse der vorliegenden, gesetzlich 

normierten HOAI-Tabelle. Sie können gleichwohl 

lediglich eine Empfehlung darstellen und nicht 

die gesetzliche Tabelle ersetzen. 

(Tabellen zum Text Seite 18/19) 
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